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K 0041/2025 (DDI)
Kleine Anfrage Stefan Nünlist (FDP.Die Liberalen, Starrkirch-Wil): Zukunft der Aus-
bildung und Rolle der Medizinischen Praxisassistenten und -assistentinnen EFZ im
Kanton Solothurn (29.01.2025)

Der Regierungsrat wird um die Beantwortung folgender Fragen gebeten:
1. Wie beurteilt der Regierungsrat die Bedeutung der Medizinischen Praxisassistenten und

Praxisassistentinnen (MPA) für die medizinische Grundversorgung im Kanton Solothurn?
2. Welche gesetzlichen Grundlagen auf kantonaler Ebene sichern die Tätigkeit und Ausbil-

dung der MPA?
3. Ist sich der Regierungsrat der aktuellen Problematik bewusst, dass die Infrastruktur zur

Ausbildung der MPA im Kanton nicht mehr gewährleistet ist?
4. Welche Massnahmen gedenkt der Regierungsrat zu ergreifen, um die Ausbildung von

MPA im Kanton Solothurn langfristig sicherzustellen?
5. Sieht der Regierungsrat eine Möglichkeit, die Finanzierung und Organisation der MPA-

Ausbildung institutionell zu verankern und somit die Abwanderung in andere Kantone zu
verhindern?

6. Besteht eine Bereitschaft, in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Solothurner Ärz-
tinnen und Ärzte (GAeSO) eine nachhaltige Lösung zur Sicherung der Ausbildung im Kan-
ton Solothurn zu erarbeiten?

Begründung 29.01.2025: schriftlich.

Die medizinische Grundversorgung im Kanton Solothurn wird auch massgeblich durch die
Tätigkeit der MPA gestützt und komplettiert. Sie sind eine unverzichtbare Stütze im ambu-
lanten Gesundheitswesen, insbesondere in Hausarzt- und Facharztpraxen. Ihre Arbeit sichert
die medizinische Versorgung der Bevölkerung, entlastet die Ärzteschaft und trägt zur effi-
zienten Organisation des Gesundheitswesens bei.
In der Schweiz tragen die Kantone die Hauptverantwortung für das Gesundheitswesen, wo-
bei einzelne Aspekte auf nationaler Ebene reguliert werden. Die kantonalen Zuständigkeiten
umfassen unter anderem die Spitalversorgung, die Bewilligung von Gesundheitsfachpersonen
und präventive Massnahmen.
Gemäss dem Gesundheitsgesetz des Kantons Solothurn übt der Regierungsrat die Aufsicht
über das öffentliche Gesundheitswesen aus. Das zuständige Departement nimmt alle Aufga-
ben des Kantons im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens wahr, soweit diese nicht
ausdrücklich anderen Behörden oder Organen übertragen sind. Diese kantonale Kompetenz-
aufteilung fällt für die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung in die Verantwor-
tung des Kantons. Dies basiert auf dem Gesundheitsgesetz des Kantons Solothurn, das dem
Kanton die Aufgabe zuweist, eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Gesundheits-
versorgung sicherzustellen.
Ergänzend dazu regeln entsprechende Verordnungen die Tätigkeit der MPA und stellen si-
cher, dass diese unter der Verantwortung der Ärzteschaft arbeiten dürfen.
ln den letzten zehn Jahren wurde die Ausbildung der Medizinischen Praxisassistenten und
-assistentinnen massgeblich vom Berufsverband der Solothurner Ärztinnen und Ärzte finan-
ziert und organisiert. Diese strukturierte Ausbildungsunterstützung hat entscheidend dazu
beigetragen, den Nachwuchs in diesem essenziellen Berufsfeld zu sichern und die Versorgung



stabil zu halten.
Um dem MPA-Mangel zusätzlich entgegenzuwirken, bietet die GAeSO auch ein beliebtes
Kursangebot für Wiedereinsteiger und -einsteigerinnen und Berufsumsteiger und -
umsteigerinnen (Arztsekretär und Arztsekretärinnen, Fachmann/-frau Gesundheit, Pflege-
fachmann/-frau HF ua.) an. In diesen Kursen werden die vielfältigen Berufskompetenzen der
MPA geschult. Durch zusätzliche Massnahmen und Angebote durch den Betrieb überbetrieb-
liche Kurse (ÜK) der GAeSO werden fachärztliche Praxen, welche nicht das ganze Spektrum
der verlangten MPA-Kompetenzen (Röntgen/Labor) anbieten können, unterstützt.
Der Bereich MPA-Ausbildung wird solidarisch von den GAeSO-Mitgliedern getragen, die in
ihrer Praxis MPA-Stellenprozente führen. Dieser Beitrag wird jährlich an der Mitgliederver-
sammlung in einem Prozentsatz der gesamten MPA-Lohnsumme festgelegt. Zusätzlich flies-
sen auch die Erträge aus Kursen für Wiedereinsteiger und -einsteigerinnen innen und Quer-
einsteiger und -einsteigerinnen und die Weiterbildungen in diesen MPA-Fonds. Was nicht
durch die kantonalen Beiträge pro Lernende und Lernender gedeckt ist, wird aus diesem
Fonds bezahlt. Dies gilt auch für die Kosten des Qualitätsverfahrens, so dass den Ausbil-
dungspraxen nur noch die Löhne der Lernenden verbleiben und die Attraktivität für die
Schaffung von Lehrstellen erhöht wird.
Aktuell zeichnet sich jedoch eine besorgniserregende Entwicklung ab: Die notwendige Infra-
struktur für die Ausbildung der MPA im Kanton Solothurn ist nicht mehr gesichert. Dies könn-
te dazu führen, dass die Ausbildung in andere Kantone verlagert wird. Damit sinkt nicht nur
die Attraktivität für die Lernenden, die für ihre Ausbildung längere und kompliziertere An-
fahrtswege in Kauf nehmen müssen, sondern es geht auch ein ganzes innerkantonales Kurs-
system verloren. Der Verlust der Unterstützungsangebote für Facharztpraxen wird zum Ver-
lust von Lehrstellen führen. Eine solche Entwicklung wäre für den Kanton Solothurn äusserst
problematisch, da dies nicht nur den Nachwuchs an MPA gefährden würde, sondern langfris-
tig auch die hausärztliche Versorgung und damit die Grundversorgung der Bevölkerung
schwächt. Die MPA spielt im Praxisalltag eine zentrale Rolle: Labor- und Röntgenuntersu-
chungen, EKG, Lungenfunktionen, Infusionstherapien, Impfungen, Wundverbände, Telefon-
beratungen. Sie ist breit ausgebildet und kann mit ihrem Fachwissen viele Probleme der Pati-
enten und Patientinnen direkt lösen. Durch diese Triage tragen die MPA zur Effizienz einer
Praxis bei und sorgen dafür, dass die Sprechstundenzeiten der Ärzte und Ärztinnen optimal
genutzt werden. Ohne diese Fachkräfte stehen die Praxen still. In einer Zeit, in der die ärztli-
chen Ressourcen bereits stark begrenzt sind, führt der MPA-Mangel zu zusätzlichen Ein-
schränkungen im Praxisbetrieb.
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